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Berichtigung

Neufassung der Ersten Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum 
Bundes-Immissionsschutzgesetz (Technische Anleitung zur 
Reinhaltung der Luft - TA Luft)

Das Bundeskanzleramt hat mit Schreiben vom 16. April 2021 zu der oben  

genannten Allgemeinen Verwaltungsvorschrift Folgendes mitgeteilt:

Mit Schreiben der Bundeskanzlerin an den Präsidenten des Bundesrates vom  

16. Dezember 2020 wurde die im Betreff genannte Allgemeine Verwaltungs-

vorschrift übersandt (BR-Drs. 767/20).

Es wurden nach Zuleitung an den Bundesrat weitere rechtsförmliche Prüfungen 

durchgeführt und es sind einige offenbare Unrichtigkeiten aufgefallen. Eine Auf-

stellung der offenbaren Unrichtigkeiten sowie deren Berichtigung ist als Anlage 1 

beigefügt. 

Es wird gebeten, dieses im Wege einer Berichtigungsdrucksache zu korrigieren.

Die zu ändernden Seiten liegen als Austauschseiten 767/20 ebenfalls bei. 





Anlage 1 

Aufstellung der offenbaren Unrichtigkeiten in der Bundesratsdrucksache 767/20 zur 
Ersten Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum Bundes-Immissionsschutzgesetz 
(Technische Anleitung zur Reinhaltung der Luft – TA Luft)

Seitenzahl 
der BR-Drs. 
767/20 

Zeilen-
nummer 
der Seite

Offenbare Unrichtigkeit Berichtigung 

12 11 ..während eines Jahres während eines Kalenderjahres
19 17 (§ 15 Absatz 2 und 2a

BImSchG)
(§ 15 Absatz 2 BImSchG)

69 1-4 akut toxische Wirkung der
Kategorie Acute Tox. 1, 2 
oder 3, ausgenommen 
Stoffe oder Gemische, 
deren Einstufung in die
Kategorie Acute Tox. 3 
sich lediglich auf das 
Einatmen von Dämpfen 
bezieht, mit den 
Gefahrenhinweisen H300, 
H301, H310, H311, H330 
oder H331

akut toxische Wirkung der
Kategorie Acute Tox. 1, 2 oder 3, 
mit den Gefahrenhinweisen H300, 
H301, H310, H311, H330 oder 
H331, ausgenommen Stoffe oder
Gemische, deren Einstufung in die 
Kategorie Acute Tox. 3 sich 
lediglich auf das Einatmen von 
Dämpfen bezieht,

104 19 ..gelten die Anforderungen 
der Nummer 5.4.1.4.1b

..gelten die Anforderungen der 
Nummer 5.4.1.4.1.2b/5.4.1.4.2.2b 

118 3 Fehlender Satzanfang Einfügen: „Für den Fall,“
130 3 Verordnung unterliegt, Verordnung (12. BImSchV) in der 

Fassung der Bekanntmachung vom 
15. März 2017 (BGBl. I S. 483), 
zuletzt geändert durch Artikel 107 
der Verordnung vom 19. Juni 2020 
(BGBl. I S. 1328), in der jeweils 
geltenden Fassung unterliegt,

148 3 Windkraftanlagen Windenergieanlagen
274 17 VOC-Emissionen zu 

erwarten sind 
VOC-Emissionen (flüchtige 
organische Verbindungen) zu 
erwarten sind 

344 25 NMVOC NMVOC (flüchtige organische
Verbindungen ohne Methan)

413 
413 
415 

7 
18 
3 

DIN EN 16841 Teil 2 
(Ausgabe Februar 2017)

DIN EN 16841 Teil 2 (Ausgabe
März 2017)
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Beurteilungspunkte sind diejenigen Punkte in der Umgebung der Anlage, für die die 

Immissionskenngrößen für die Gesamtbelastung ermittelt werden. Aufpunkte sind 

diejenigen Punkte in der Umgebung der Anlage, für die eine rechnerische Ermittlung 

der Zusatzbelastung oder Gesamtzusatzbelastung (Immissionsprognose) 

vorgenommen wird.

2.3 Immissionswerte

Der Immissions–Jahreswert ist der Konzentrations– oder Depositionswert eines Stof-

fes gemittelt über ein Kalenderjahr.

Der Immissions–Tageswert ist der Konzentrationswert eines Stoffes gemittelt über 

einen Kalendertag mit der zugehörigen zulässigen Überschreitungshäufigkeit (Anzahl 

der Tage) während eines Kalenderjahres.

Der Immissions–Stundenwert ist der Konzentrationswert eines Stoffes gemittelt über 

eine volle Stunde, zum Beispiel. 8.00 Uhr bis 9.00 Uhr, mit der zugehörigen zulässigen 

Überschreitungshäufigkeit (Anzahl der Stunden) während eines Kalenderjahres.

2.4 Abgasvolumen und Abgasvolumenstrom

Abgase im Sinne dieser Verwaltungsvorschrift sind die Trägergase mit den festen, 

flüssigen oder gasförmigen Emissionen. Der Begriff Abluft wird in gleicher 

Bedeutung verwendet.

Angaben des Abgasvolumens und des Abgasvolumenstroms sind in dieser Verwal-

tungsvorschrift auf den Normzustand (273,15 K; 101,3 kPa) nach Abzug des Feuchte-

gehaltes an Wasserdampf bezogen, soweit nicht ausdrücklich etwas anderes ange-

geben wird.
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Bei der durch §§ 8 und 9 BImSchG weiter geforderten Beurteilung der gesamten 

Anlage ist die Prüfung darauf zu beschränken, ob dem Vorhaben aus Gründen der 

Luftreinhaltung unüberwindliche Hindernisse entgegenstehen. Zur Beurteilung der 

grundsätzlichen Genehmigungsfähigkeit genügt die Feststellung, dass den Anforde-

rungen nach Nummer 3.1 durch technische oder betriebliche Maßnahmen Rechnung 

getragen werden kann; durch derartige Maßnahmen darf die Art des Vorhabens jedoch 

nicht verändert werden.

3.3 Prüfung der Anträge auf Zulassung des vorzeitigen Beginns (§ 8a BImSchG)

Die Zulassung des vorzeitigen Beginns der Errichtung einer Anlage setzt die Fest-

stellung voraus, dass mit einer Entscheidung zu Gunsten des Antragstellers zu rechnen 

ist. Dabei ist die Einhaltung der Nummern 4 und 5 summarisch zu überprüfen. 

Eine positive Feststellung kann auch dann getroffen werden, wenn den Anforderungen 

zur Luftreinhaltung nur bei Beachtung noch festzulegender Auflagen entsprochen 

werden kann; es muss dann aber ausgeschlossen sein, dass sich die Auflagen auf die 

nach § 8a BImSchG zugelassenen Errichtungsarbeiten in einem solchen Maße 

auswirken können, dass deren Durchführung in Frage gestellt wird. 

3.4 Prüfung der Genehmigungsbedürftigkeit einer Änderung (§ 15 Absatz 2 

BImSchG)

Wird die beabsichtigte Änderung der Lage, der Beschaffenheit oder des Betriebs einer 

genehmigungsbedürftigen Anlage angezeigt, ist zu prüfen, ob die Änderung einer 

Genehmigung bedarf. Das ist der Fall, wenn durch die Änderung nachteilige Auswir-

kungen auf die Schutzgüter des § 1 BImSchG hervorgerufen werden können, die für 

die Prüfung nach § 6 Absatz 1 Nummer 1 BImSchG erheblich sein können, es sei 

denn, die nachteiligen Auswirkungen sind offensichtlich gering und die Erfüllung der 

sich aus § 6 Absatz 1 Nummer 1 BImSchG ergebenden Anforderungen ist 

sichergestellt (§ 16 Absatz 1 BImSchG).
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— akut toxische Wirkung der Kategorie Acute Tox. 1, 2 oder 3 mit den 

Gefahrenhinweisen H300, H301, H310, H311, H330 oder H331, ausgenommen 

Stoffe oder Gemische, deren Einstufung in die Kategorie Acute Tox. 3 sich 

lediglich auf das Einatmen von Dämpfen bezieht,

— schädigt das Organ/die Organe bei einmaligem oder längerem/wiederholtem 

Verschlucken, Hautkontakt oder Einatmen bzw. kann das Organ/die Organe 

entsprechend schädigen (Gefahrenkategorien STOT SE 1, STOT RE 1 mit den 

Gefahrenhinweisen H370, oder H372), 

— kann beim Einatmen Allergien, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden 

verursachen (Gefahrenkategorien Resp. Sens. 1, 1A oder 1B mit dem 

Gefahrenhinweis H334), 

— geringe Abbaubarkeit und hohe Anreicherbarkeit. 

Dabei sind zu berücksichtigen: 

— die „Arbeitsplatzgrenzwerte“ (TRGS 900), und das „Verzeichnis 

krebserzeugender, erbgutverändernder oder fortpflanzungsgefährdender Stoffe“ 

(TRGS 905) des Ausschusses nach § 20 Absatz 3 GefStoffV und 

— der Anhang VI der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008.  

 Bei unterschiedlichen Einstufungen innerhalb der Kategorien Carc., Muta. oder Repr. 

ist die strengere Einstufung der TRGS 905 oder des Anhangs VI der Verordnung (EG) 

Nr. 1272/2008 zugrunde zu legen. Soweit für organische Stoffe, die aufgrund dieser 

Kriterien der Klasse I zugeordnet werden, die Emissionswerte der Klasse I nicht mit 

verhältnismäßigem Aufwand eingehalten werden können, ist die 

Emissionsbegrenzung im Einzelfall festzulegen.

Solange Einstufungen oder Bewertungen in der TRGS 905, TRGS 900 oder Anhang 

VI der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 nicht vorliegen, können Bewertungen 

anerkannter wissenschaftlicher Gremien herangezogen werden, zum Beispiel die 

Einstufungen der Senatskommission zur Prüfung gesundheitsschädlicher Arbeitsstoffe 

der Deutschen Forschungsgemeinschaft oder andere zugängliche Quellen wie das 

Einstufungs- und Kennzeichnungsverzeichnis nach Artikel 42 der Verordnung (EG) 

Nr. 1272/2008, von der Europäischen Chemikalienagentur veröffentlichte Daten zur 

Einstufung und Kennzeichnung aus den Registrierungsdossiers nach der Verordnung 

(EG) Nr. 1907/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 18. Dezember 

2006 zur Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung chemischer Stoffe
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Bei Altanlagen, die mit Holzbrennstoffen mit Ausnahme von naturbelassenem Holz 

betrieben werden, dürfen die Emissionen an Stickstoffmonoxid und Stickstoffdioxid 

im Abgas die Massenkonzentration 0,50g/m³, angegeben als Stickstoffdioxid, nicht 

überschreiten.

KONTINUIERLICHE MESSUNGEN 

Bei Einzelfeuerungen mit einer Feuerungswärmeleistung von 2,5 MW bis 25 MW 

findet die Anforderung zur Ausrüstung mit einer Messeinrichtung, die die 

Massenkonzentration der Emissionen an Kohlenmonoxid kontinuierlich ermittelt, 

keine Anwendung.

5.4.1.2.2 Anlagen zur Erzeugung von Strom, Dampf, Warmwasser, Prozesswärme oder 
erhitztem Abgas in Feuerungsanlagen durch den Einsatz von gasförmigen 
Brennstoffen, insbesondere Koksofengas, Grubengas, Stahlgas, Raffineriegas, 
Synthesegas, Erdölgas aus der Tertiärförderung von Erdöl, Klärgas, Biogas, 
mit einer Feuerungswärmeleistung von weniger als 50 MW

Die Anforderungen gelten auch für Anlagen nach Nummer 1.2.3 des Anhangs 1 der 4. 

BImSchV, sofern Erdgas, Flüssiggas, Gase der öffentlichen Gasversorung oder 

Wasserstoff eingesetzt werden.

Für Gasturbinen der Nummer 1.2.2 des Anhangs 1 der 4. BImSchV gelten die 

Anforderungen der Nummern 5.4.1.4.1.2b/5.4.1.4.2.2b. 

BEZUGSGRÖßE

Die Emissionswerte beziehen sich auf einen Volumengehalt an Sauerstoff im Abgas 

von drei Prozent. 

BAULICHE UND BETRIELICHE ANFORDERUNGEN

Zur Verminderung der Emissionen von Kohlenmonoxid und unverbrannten 

Bestandteilen aus Prozessfeuerungen in Anlagen zur Herstellung organischer 

Grundchemikalien ist eine optimierte Verbrennung durch eine automatische Regelung 

geeigneter Verbrennungsparameter zu gewährleisten.
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Die Emissionen an Nickel, Antimon und Vanadium im Staub aus Feuerungsanlagen 

in Raffinerien sind alle sechs Monate zu ermitteln. Die Messung von Antimon hat nur 

bei Zufuhr von Antimon im Prozess zu erfolgen. Für den Fall, dass die obere 

Vertrauensgrenze für das 90-Perzentil bei einem Vertrauensniveau von 50 Prozent 

nach Richtlinie VDI 2448 Blatt 2 (Ausgabe Juli 1997) den Emissionswert nicht 

überschreitet, kann nach einem Jahr die Überwachung auf einmal in drei Jahren 

reduziert werden. Für die Auswertung können Messergebnisse der letzten vier Jahre 

herangezogen werden. 

SONDERREGELUNGEN

Für Anlagen, 

1. für die am 28. Oktober 2014

a) eine Genehmigung zur Errichtung und zum Betrieb nach § 6 oder § 16

BImSchG oder eine Zulassung vorzeitigen Beginns nach § 8a BImSchG

erteilt war und in dieser Zulassung Anforderungen nach § 5 Absatz 1

Nummer 1 oder 2 BImSchG festgelegt sind;

b) eine Teilgenehmigung nach § 8 BImSchG oder ein Vorbescheid nach § 9

BImSchG erteilt war, soweit darin Anforderungen nach § 5 Absatz 1

Nummer 1 oder 2 BImSchG festgelegt sind, oder

2. die nach § 67 Absatz 2 BImSchG anzuzeigen sind oder die entweder nach § 67a

Absatz 1 BImSchG oder vor Inkrafttreten des Bundes-

Immissionsschutzgesetzes nach § 16 Absatz 4 der Gewerbeordnung anzuzeigen

waren,

gilt Folgendes:

GESAMTSTAUB

Die staubförmigen Emissionen im Abgas dürfen die Massenkonzentration von 20 

mg/m3 nicht überschreiten. 

MISCHFEUERUNGEN

Bei Mischfeuerungen, in denen Destillations- oder Konversionsrückstände zum 

Eigenverbrauch in Raffinerien eingesetzt werden, gilt 

a) der Emissionswert für den Brennstoff mit dem höchsten Emissionswert, sofern

die mit dem Brennstoff mit dem höchsten Emissionswert zugeführte
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Undichtigkeiten auszuwerten, sofern dies nicht automatisch erfolgt. Die Werte sind 

zu dokumentieren. Sofern es sich um eine Anlage handelt, die der Störfallverordnung 

(12. BImSchV) in der Fassung der Bekanntmachung vom 15. März 2017 (BGBl. I S. 

483), zuletzt geändert durch Artikel 107 der Verordnung vom 19. Juni 2020 (BGBl. 

I S. 1328), in der jeweils geltenden Fassung unterliegt, hat die Überwachung 

kontinuierlich zu erfolgen, wobei die Werte aufzuzeichnen sind. Die Dokumentation 

ist fünf Jahre aufzubewahren und der zuständigen Behörde auf Verlangen 

vorzulegen. 

f) Ist für Instandhaltungsarbeiten ein Öffnen gasbeaufschlagter Anlagenteile

erforderlich, ist die Emission von Biogas zu vermeiden oder, soweit dies nicht

möglich ist, zu minimieren.

g) Bei Gasspeichern, einschließlich derjenigen in Gärbehältern, ist der Gasfüllstand

kontinuierlich zu überwachen und anzuzeigen. Sie müssen zusätzlich mit

automatischen Einrichtungen zur Erkennung und Meldung unzulässiger Gasfüll-

stände ausgerüstet sein. Zusätzliche Gasverbrauchseinrichtungen sind so zu

steuern, dass sie automatisch in Betrieb gesetzt werden, bevor Emissionen über

Überdrucksicherungen entstehen. Das Ansprechen von Über- oder

Unterdrucksicherungen muss Alarm auslösen und ist zu registrieren und zu

dokumentieren. Die Dokumentation ist fünf Jahre aufzubewahren und der

zuständigen Behörde auf Verlangen vorzulegen.

h) In Gärbehältern erzeugtes Biogas einschließlich Gas aus der anaeroben

Hydrolyse ist zu nutzen, soweit die Zusammensetzung nach dem Stand der Technik

eine Verwertung ermöglicht. Ist dies wegen einer Abschaltung für geplante

Instandhaltung oder einer Abregelung der Leistung der Gasverwertungseinrichtung

nicht möglich, so ist das erzeugte Biogas in der Anlage zu speichern. Soweit Biogas

einschließlich Gas aus der anaeroben Hydrolyse wegen Abweichungen vom

bestimmungsgemäßen Betrieb nicht verwertet werden kann und soweit eine

Speicherung nicht möglich ist, ist das Biogas zu verbrennen, in der Regel durch eine

fest installierte Fackel nach Nummer 5.4.8.1.3b, wenn die Zusammensetzung eine

Verbrennung ermöglicht. Die Betriebszeiten der Fackel sind automatisch zu

registrieren und zu dokumentieren. Die Dokumentation ist fünf Jahre aufzubewahren

und der zuständigen Behörde auf Verlangen vorzulegen.

i) Perkolat aus Biogasanlagen ist in mindestens technisch dichten Behältern zu

lagern und das entstehende Gas ist zu erfassen und zu verwerten.

j) Auf der Grundlage der Behandlungskapazität der Anlage ist eine ausreichende

Dimensionierung insbesondere der Lagerkapazität für Gärreste und Komposte
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Geweben. Haupteinsatzgebiet der Endlosglasfasern ist die Verwendung in 

glasfaserverstärkten Materialien, zum Beispiel glasfaserverstärkten Kunststoffen, die 

wiederum in der Bau- und Automobilindustrie oder zum Bau von Windenergieanlagen 

eingesetzt werden. 

WIRTSCHAFTSGLAS

Der Sektor Wirtschaftsglas umfasst die Herstellung von Tischwaren, Vasen und 

Küchenutensilien aus Glas. Dies schließt auch die Herstellung von Bleikristallglas ein. 

Wirtschaftsglas gehört wie Behälterglas zur Gruppe der Hohlgläser. Im Unterschied 

zu den Behältergläsern, die als Verpackung einzustufen sind, haben Wirtschaftsgläser 

oft einen dekorativen oder hochwertigen Charakter. Oft sind Schleifprozesse dem 

Herstellungsprozess angeschlossen. Wirtschaftsglas umfasst Produkte aus 

Kalknatronsilikatglas, aus Borosilikatglas, zum Beispiel Mikrowellengeschirr oder 

Auflaufformen, oder aus Bleikristallglas.

SPEZIALGLAS

Der Spezialglassektor umfasst eine sehr große Produktpalette, zum Beispiel 

Brandschutzglas, Beleuchtungsglas, Laborglas und technisches Glas, optisches Glas, 

Glaskeramik, zum Beispiel Kochfelder, Kaminsichtscheiben, und Quarzglas. Ebenso 

breit gefächert ist auch die Herstellung und Weiterverarbeitung der Gläser. In der 

Regel handelt es sich um kleinere Produktionsanlagen, die stark spezialisiert sind.  

MINERALWOLLE

Der Mineralwollesektor deckt die Herstellung von Glas- und Steinwolle ab, die 

hauptsächlich zur Wärme- und Schallisolierung genutzt werden. Die Produkte 

bestehen aus miteinander verfilzten, unterschiedlich langen Fäden, die durch ein 

Schleuder- oder Blas-Verfahren hergestellt werden. Oft werden die Produkte als 

Rollen oder Matten verkauft.  

Zu dieser Gruppe gehören auch Hochtemperaturwollen zur Wärmedämmung, zu 

denen sowohl Alkali-Silikat- und Aluminiumsilikatwollen als auch polykristalline 

Wollen gehören. 

Die Herstellung von Steinwolle und Hochtemperaturwolle zur Wärmedämmung wird 

von Nummer 2.11 des Anhangs 1 der 4. BImSchV erfasst. 

Drucksache 767/20
(Austauschseite)





– 274  –

Die Lagerung von Altpapier hat auf niederschlagswasserableitender befestigter 

Oberfläche und vor Wettereinflüssen, zum Beispiel Winddrift, geschützt zu erfolgen. 

Eine Überdachung des Altpapierlagers ist bei der Lagerung von losem Altpapier 

erforderlich.

Nummer 5.2.11 gilt mit der Maßgabe dass möglichst energieeffiziente 

Vakuumsysteme zum Entwässern eingesetzt werden.  

Des Weiteren sollen, sofern Mitteldruck-Dampf verfügbar ist, Thermokompressoren 

eingesetzt werden. 

Die Potentiale der mechanischen Entwässerung der Papierbahn sollen unter anderem 

durch Anwendung von Nasspressen mit möglichst hoher Pressnipverweilzeit und 

Dampfblaskästen weitestgehend ausgeschöpft werden. Ausgenommen hiervon sind 

Hygienepapiere und bestimmte Spezialpapiere, bei denen die gewünschte Produktei-

genschaft und Qualitätsparameter negativ beeinflusst werden.

ORGANISCHE STOFFE
Durch Einsatz emissionsarmer Einsatzstoffe, zum Beispiel Kunstharze oder 

Elastomerverbindungen mit niedrigem Restmonomergehalt sowie Streichfarben, bei 

deren Verwendung keine oder geringe VOC-Emissionen (flüchtige organische 

Verbindungen) zu erwarten sind, sind die Emissionen an organischen Stoffen im 

Abgas zu minimieren.  

Bei Anlagen mit direkt beheizten Trocknungsaggregaten sind die Emissionen an or-

ganischen Stoffen im Abgas, zum Beispiel durch emissionsbezogene Optimierung der 

Verbrennung der erdgasbefeuerten Trocknungsaggregate und Anpassung an 

wechselnde Lastzustände, zu vermindern; die Anforderung der Nummer 5.4.1.2.5 

hinsichtlich der Bezugsgröße für den Volumengehalt an Sauerstoff im Abgas findet 

keine Anwendung. 

An– und Abfahrvorgänge sind im Hinblick auf geringe Emissionen zu optimieren. 

Bei der Holzschliffherstellung und bei TMP–Anlagen finden die Anforderungen der 

Nummer 5.2.5 keine Anwendung. 

Die Möglichkeiten, die Emissionen an organischen Stoffen durch primärseitige oder 

andere dem Stand der Technik entsprechende Maßnahmen weiter zu vermindern, zum 

Beispiel bei TMP–Anlagen durch Kondensation in 

Wärmerückgewinnungseinrichtungen, sind auszuschöpfen.
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BENZOL

Bei Sportmotorprüfständen sind die Möglichkeiten, die Emissionen an Benzol durch 

dem Stand der Technik entsprechende Maßnahmen zu vermindern, auszuschöpfen.

MESSUNG UND ÜBERWACHUNG

Im Zuge der wiederkehrenden Überwachung hat der Betreiber der zuständigen 

Behörde Informationen über Art, Menge und Schwefelgehalt der seit der letzten 

wiederkehrenden Überwachung eingesetzten Brennstoffe vorzulegen. Werden 

Motoren mit Rückstandsölen, Schwerölen oder vergleichbaren Brennstoffen 

betrieben, sind der zuständigen Behörde zusätzlich Informationen über Art, Menge 

und Gehalte der eingesetzten Brennstoffe an Asche, Vanadium, Nickel, Chrom und 

Phosphor vorzulegen. 

Bei Entwicklungsprüfständen mit prüfstandsseitigen Abgasreinigungseinrichtungen 

nach dem Stand der Technik soll auf die Messung der Emissionen verzichtet werden, 

wenn der Betreiber im Zuge der Überwachung Nachweise über die regelmäßige 

Wartung der Abgasreinigungseinrichtung und über die Erneuerung von Katalysatoren 

nach Angaben des Herstellers vorlegt. 

EINZELMESSUNG

Messungen sind im Abgas jedes Einzelprüfstands oder nach Abgasreinigung 

durchzuführen. 

Nummer 5.3.2 gilt mit der Maßgabe, dass die Massenkonzentrationen an 

Stickstoffoxiden und Kohlenmonoxid jährlich zu überwachen sind.

Bei Einsatz von Dieselmotoren einschließlich Zündstrahlmotoren gilt Nummer 5.3.2 

mit der Maßgabe, dass die Massenkonzentration an Staub jährlich zu überwachen ist.

Die Massenkonzentration an Kohlenmonoxid ist zu dem Zeitpunkt und an dem 

Messort zu messen, an dem Messungen für Formaldehyd, Benzol, NMVOC (flüchtige 

organische Verbindungen ohne Methan) oder Stickstoffoxide erforderlich sind. 
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des anzuwendenden Immissionswertes nach Tabelle 22 unterschreitet oder wenn die Ermittlung 

der Belastung durch Begehungen als unverhältnismäßig eingeschätzt werden muss. Wird die 

Ermittlung der Vorbelastung rechnerisch vorgenommen, so sind alle Emittenten von 

Geruchsstoffen, die das Beurteilungsgebiet beaufschlagen, zu erfassen.

Um in speziellen Fällen auf Emissionen zurückrechnen zu können (nicht zur Bestimmung von 

Geruchshäufigkeiten), können statische Fahnenmessungen nach DIN EN 16841 Teil 2 

(Ausgabe März 2017) verwendet werden.

Tabelle 1: Methoden zur Ermittlung der Geruchsimmission

Methode
Vorbelastung 

(Nummer 4.4 dieses Anhangs)

Zusatzbelastung 

Gesamtzusatzbelastung 

(Nummer 4.5 dieses 

Anhangs)

Ausbreitungsrechnung

Berechnung der

Geruchsimmission

Möglich, aber Ermittlung der

Emissionsdaten mit Hilfe von

olfaktometrischen

Emissionsmessungen gemäß

DIN EN 13725 (Ausgabe Juli

2003) oder auch statische

Fahnenmessungen gemäß DIN

EN 16841 Teil 2 (Ausgabe

März 2017)) erforderlich; bei

Tierhaltungsanlagen können 

qualitätsgesicherte

Emissionsfaktoren, 

insbesondere gemäß VDI 3894 

Blatt 1 (Ausgabe September

2011) verwendet werden.

vorrangig anzuwenden

Drucksache 767/20
(Austauschseite)





– 415  –

Nummer 4.4.6 dieses Anhangs oder eine höhere Messhäufigkeit nach Nummer 4.4.7 dieses 

Anhangs gefordert werden. Darüber hinaus kommen zur Verursacheranalyse auch statische 

Fahnenmessungen nach DIN EN 16841 Teil 2 (Ausgabe März 2017) in Betracht (Nummer 4.1 

dieses Anhangs). 

4.4 Kenngröße für die Vorbelastung 

Die Ermittlung der Vorbelastung als relative Häufigkeit hat durch Rastermessung oder durch 

Geruchsausbreitungsrechnung zu erfolgen. Wird die Vorbelastung durch Rastermessung 

bestimmt, sind die Maßgaben unter Nummern 4.4.1 bis 4.4.7 dieses Anhangs zu beachten.

4.4.1  Allgemeines

Die Kenngröße für die Vorbelastung (IV) ergibt sich aus

(1)

Hierbei bedeuten N den Erhebungsumfang (N = 52 oder 104) und nv die Summe der an den vier 

Eckpunkten der Beurteilungsfläche erhobenen Geruchsstunden (vgl. Nummer 4.4.7 dieses 

Anhangs). 

Die Ermittlung der Vorbelastung durch Rastermessung ist nach einem mit der zuständigen 

Behörde abgestimmten Messplan durchzuführen, in dem u. a. die Anlagenbeschreibung, das 

Beurteilungsgebiet, die Beurteilungsflächen, die einzelnen Messpunkte mit Dokumentation 

(Bild, Text), der Messzeitraum, die Messzeit innerhalb des Tages, der genaue zeitliche 

Messplan mit Angabe der Prüferinnen und Prüfer, die Namenliste der teilnehmenden 

Prüferinnen und Prüfer, die Erfassungsmethode zur Bestimmung des Geruchszeitanteils und 

ggf. die Gründe für die Freistellung von Messungen anzugeben sind.

Soweit dieser Anhang keine abweichenden Festlegungen trifft, erfolgt die Durchführung der 

Messungen nach DIN EN 16841 Teil 1 (Ausgabe März 2017). 

Der Antragsteller kann von der Ermittlung der Vorbelastung der Geruchsimmission für die 

Beurteilungsflächen freigestellt werden, für die durch Abschätzungen z. B. mittels 

Windrichtungshäufigkeitsverteilung, durch orientierende Begehungen o. ä. festgestellt wird,

N

n
IV

V
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